
Ein Auszug 
 
Berufsorientierung in der Sekundarstufe I, in der gymna-
sialen Oberstufe, im Berufskolleg und im Weiterbildungs-
kolleg 

 
…. 

 
13. Qualifizierung der Lehrkräfte durch Lehrerbetriebspraktika 
 
Um Lehrkräften der Sekundarstufen I und II die Möglichkeit zu geben, außerhalb ihres übli-
chen Tätigkeitsfeldes die Wirtschafts- und Arbeitswelt und ihre allgemeinen Zusammen-
hänge durch eigene Mitarbeit in Betrieben kennen zu lernen, sollen verstärkt Lehrerbetriebs-
praktika durchgeführt werden. Dadurch sollen Lehrkräfte ihre Beratungskompetenz erhöhen 
und Erfahrungen sammeln zur Auflösung von Rollenstereotypen in frauen- und männer-
typischen Berufen. 
 
Lehrerbetriebspraktika werden in der Eigenverantwortung der Schule durchgeführt; sie 
werden von der Schulleiterin oder dem Schulleiter genehmigt. Bei Bedarf berät die zustän-
dige Schulaufsicht die Schulen. 
 
Lehrerbetriebspraktika sollen für Lehrkräfte allgemein bildender Schulen bis zu zwei, für 
Lehrkräfte am Berufskolleg bis zu vier Wochen dauern. 
 
Es ist anzustreben, dass in Absprache mit der örtlichen Wirtschaft im Rahmen von Lehrer-
betriebspraktika ein Personalaustausch zwischen Lehrkräften und mit der betrieblichen Aus-
bildung befassten Personen erfolgt. In diesem Fall übernehmen die am Austausch Beteilig-
ten jeweils Aufgaben in Schule bzw. Betrieb, die ihren Fähigkeiten entsprechen. 
 
Lehrerbetriebspraktika sind dienstliche Veranstaltungen. Der Dienstherr übernimmt den 
Dienstunfallschutz, sofern nicht eine betriebliche Versicherung eintritt. Mittel für Reisekosten 
für die Fahrt vom Wohnort zum Betrieb stehen nicht zur Verfügung. Den Lehrkräften sollten 
deshalb höchstens vergleichbare Kosten wie beim Weg zu ihrer Schule entstehen. 
 
 
 

14. Abstimmung, Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Der Runderlass ist mit der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für 
Arbeit abgestimmt und tritt mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung in Kraft. Der Runderlass 
vom 23.09.1999 (BASS 12 – 21 Nr. 1) tritt zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft. 
 
Der Runderlass wird im ABI. NRW. veröffentlicht; eine Veröffentlichung im Amtlichen Schul-
blatt ist nicht zugelassen. 
 
 
 
…. 
 
 


